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Vorwort

„Kinderfreundlichkeit gilt nicht gerade als eine der hervorstechenden Tugen-
den Deutschlands. Welche Faktoren diesen Eindruck begründen und inwie-
weit derartige Vorwürfe tatsächlich gerechtfertigt sind, entzieht sich aber
weitgehend juristischen Kategorien. Sicherlich ist indessen ein wichtiges In-
diz für die Haltung einer Gesellschaft gegenüber ihren Kindern, wie sich das
jeweilige Rechtssystem zu den von Kindern verursachten Schäden stelle. Und
diese Frage ruft nun gerade den Juristen auf den Plan“ (Wolf VersR 1998,
812). Denn Sorglosigkeit und Abenteuerlust gehören zu den unverzichtbaren
Attributen der Kindheit. Häufig sind sie aber auch der Grund für von Kin-
dern und Jugendlichen angerichtete Schäden. In der modernen, technisierten
Gesellschaft kann ein Augenblick jugendlicher Unbedachtsamkeit enorme
Schäden nach sich ziehen – nicht nur an Sachen, sondern auch und gerade
an Personen. Insbesondere im Straßenverkehr sind Kinder oft nicht nur die
Verursacher von Schäden, sondern vor allem auch deren Leidtragende. „Von
einer kinderfreundlichen Gesellschaft sollte man daher erwarten, dass sie
dieses Risiko eher auf alle Kraftfahrzeughalter und deren Haftpflichtver-
sicherer verteilt, als das betreffende Kind und seine Eltern den Schaden als
Verursacher oder Opfer des modernen Straßenverkehrs allein tragen zu las-
sen“ (Scheffen VersR 1987, 123).

Dabei steht das Haftungsrecht vor der schwierigen Aufgabe, einerseits
dem Entwicklungsstand der Minderjährigen und ihrem berechtigten Schutz-
anliegen, andererseits dem ebenfalls berechtigten Ersatzinteresse des Ge-
schädigten gerecht zu werden. Der Gesetzgeber hat in den letzten Jahren
einige Weichen im Deliktsrecht neu gestellt; so ist seit dem 1. 8. 2002 das
zweite Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften vom
19. 7. 2002 (2. SchadÄndG: BGBl. I S. 2674; BT-Drucks. 14/7752, 14/8780,
BR-Drucks. 358/02) zu beachten. Es hat das Haftungsrecht neuen Erkennt-
nissen zur Beteiligung von Kindern an Unfällen im Straßenverkehr ange-
passt.

Sachverhalte, in denen um die Haftung des Kindes oder Jugendlichen
selbst gestritten wird, um die Haftung seiner Eltern oder um seine eigenen
Ersatzansprüche gegen einen Schädiger, gehören zum täglichen Brot der
Haftpflichtversicherer, und auch in der Gerichtspraxis sind sie nur allzu häu-
fig. Längst ist die Zahl der einschlägigen Urteile nahezu unüberschaubar
geworden. Die Fälle sind oft tragisch, ihr Ausgang ist zumeist kaum vorher-
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sehbar. Das vorliegende Buch zeigt einen Weg durch das Dickicht der Ka-
suistik und gibt sichere Anhaltspunkte im praktischen Umgang mit von Kin-
dern verursachten Schadensfällen.

München, im April 2005 Christiane Birr
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